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V.
Begriffsbestimmungen

§13
Im Sinne der Tierseuchen Verordnung gelten folgende 

Begriffsbestimmungen:
1. Tiere sind:

— Haustiere einschließlich Bienen,
— Tiere in zoologischen Gärten, Tierparks, Tier

gärten, Heimattiergärten und Wildparks, Zirkus
unternehmen und Schaustellungen,

— Wildtiere einschließlich der im menschlichen Ge
wahrsam gehaltenen Tiere,

— Fische, soweit sie für die menschliche Ernährung 
bestimmt, zur Verarbeitung als Futtermittel oder 
zur Zucht und zum Besatz in fischereimäßig ge
nutzten Binnen- und Küstengewässem vorgese
hen sind.

Tieren gleichgestellt sind Bruteier sowie Sperma 
und Eizellen von Tieren.

2. Schlachttiere sind Tiere, die sich in Schlachtbetrie
ben oder auf dem Transport zu Schlachtbetrieben 
befinden.

§14
(1) Tierseuchen sind durch Bakterien, Viren, Proto

zoen oder Pilze hervorgerufene, auf Tiere oder auf 
Menschen übertragbare Krankheiten bei Tieren.

(2) Parasitosen sind durch Parasiten hervorgerufene 
Erkrankungen bei Tieren, die die Gesundheit und die 
Leistung der Tiere sowie die Verwertung der von Tie
ren stammenden Rohstoffe beeinträchtigen oder eine 
Gefahr für die menschliche Gesundheit darstellen.

(3) Andere besondere Gefahren für die Tierbestände 
sind solche, die keine Tierseuchen oder Parasitosen sind, 
aber gleichfalls eine vollkommene oder teilweise dau
ernde oder zeitweilige unvorhergesehene Einschränkung 
der Leistung oder des Gebrauchs der Tiere hervorrufen 
oder die Verwertung von Erzeugnissen und Rohstoffen 
tierischer Herkunft einschränken oder unmöglich ma
chen oder eine zeitweilige oder ständige Gefahr für 
Menschen und Tiere bilden.

§15
(1) Krankheitsverdächtige Tiere sind Tiere, an denen 

sich Erscheinungen zeigen, die die Wirkung von Tier
seuchen, Parasitosen oder anderen besonderen Gefahren 
für die Tierbestände vermuten lassen.

(2) Ansteckungsverdächtige Tiere sind Tiere, bei de
nen zu vermuten ist, daß sie Erreger von Tierseuchen, 
Parasitosen oder Stoffe mit besonderen Gefahren für 
die Gesundheit der Tiere und Menschen aufgenommen 
haben oder damit kontaminiert sein können.

(3) Empfängliche Tiere sind solche Tiere, die auf na
türlichem Wege Erreger von Tierseuchen oder Parasito
sen oder Stoffe mit besonderen Gefahren für die Tier
bestände aufnehmen und daran erkranken können.

(4) Gefährdete Tiere sind solche Tiere, die sich in Ge
bieten Jbef in den, in denen Tierseuchen, Parasitosen und 
andere besondere Gefahren für die Tierbestände herr

schen oder die davon bedroht werden. Es wird unter
schieden zwischen Gebieten mit ständiger Gefährdung 
und Gebieten mit zeitweiliger Gefährdung.

§16
(1) Tierische Erzeugnisse sind:

— für die menschliche Ernährung vorgesehen:
Fleisch, Knochen, Organe, Fett, Blut und Därme 
warmblütiger Tiere einschließlich Wild, Geflügel, 
Fische, Krusten- und Weichtiere und deren Zuberei
tungen, Eier und daraus hergestellte Erzeugnisse, 
Milch und Milcherzeugnisse, Bienenhonig,

— zur Verfütterung an Tiere vorgesehen:
Fleisch, Organe, Fett, Fleisch-, Tierkörper-, Blut-, 
Knochen- und Fischmehle, Milch und Milcherzeug
nisse sowie Mischfutter, das eines oder mehrere der 
vorstehend genannten Erzeugnisse enthält.

(2) Tierische Rohstoffe sind Häute, Felle, Wolle, Bor
sten, andere Tierhaare, Federn, Hörner, Homschuhe, 
zur technischen Verwertung bestimmte Knochen, Fette, 
Organe sowie Teile und’Zerkleinerungsprodukte dieser 
Rohstoffe.

§17
Träger von Ansteckungsstoffen mit besonderen Gefah

ren zur Verbreitung von Tierseuchen, Parasitosen und 
I anderen besonderen Gefahren für die ■ Tierbestände 

können sein:
— Menschen,
— lebende oder tote Tiere, abortierte Früchte oder 

Nachgeburten oder deren Teile, tierische Ausschei
dungen, Jauche, Gülle und Dung,

— Kulturen und sonstiges Material von Tierseuchen- 
erregern,

— Heu und Stroh für landwirtschaftliche und technische 
Zwecke,

— gebrauchte Bienenwohnungen,
— Gerätschaften, die zur Haltung, Pflege und Nutzung 

von Tieren verwendet werden,
— Transportmittel, Tierunterkünfte oder Teile von ih

nen, Verpackungsmaterial sowie Säcke und Planen, in 
denen Erzeugnisse und Rohstoffe tierischer Herkunft 
befördert oder mit denen sie abgedeckt wurden,

— Futtermittel, Wasser und Luft, soweit sie schädi
gende Stoffe gemäß § 14 enthalten.

VI.

§18
Schlußbestimmung

Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Septem
ber 1971 in Kraft.

Berlin, den 11. August 1971

Der Vorsitzende 
des Rates für landwirtschaftliche Produktion 

und Nahrungsgüterwirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik

E w a l d  
. Minister

Herausgeber: Büro des Ministerrates der Deutschen Demokratischen Republik, 102 Berlin, Klosterstraße 47 — Redaktion: 102 Berlin, 
Kloeterstraße 47, Telefon: 209 36 22 — Für den Inhalt und die Form der Veröffentlichungen tragen die Leiter der staatlichen Organe 
die Verantwortung, die die Unterzeichnung vornehmen - Veröffentlicht unter Lizenz-Nr. 1538 - Verlag: (610/62) Staatsverlag der 
Deutschen Demokratischen Republik, 108 Berlin, Otto-Grotewohl-Str. 17, Telefon: 209 45 01 — Erscheint nach Bedarf — Fortlaufender 
Bezug nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich Teil I 1,20 M, Teil II 1,80 M und Teil III 0,75 M - Einzelabgabe bis zum 
Umfang von 8 Seiten 0,15 M, bis zum Umfang von 16 Seiten 0,25 M, bis zum Umfang von 32 Seiten 0,40 M, bis zum Umfang von

48 Seiten 0,55 M je Exemplar, je weitere 16 Seiten 0,15 M mehr
Einzelbestellungen beim Zentral-Versand Erfurt, 501 Erfurt, Postschließfach 696. Außerdem besteht Kaufmöglichkeit nur bei 
Selbstabholung gegen Barzahlung (kein Versand) in der Buchhandlung für amtliche Dokumente, 1054 Berlin, Schwedter Straße 263,

Telefon: 42 46 41
Gesamtherstellung: Staatsdruckerei der Deutschen Demokratischen Republik (Rollenoffsetdruck) Index 31 817


